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Aktenzeichen:  

53.01.04.04-23-61+62/2018  

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr von itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 
 
mailto: sylvia.robinson@kleve.de 
 
 
 
BPL Nr. 4-025-4 für den Bereich Delfter Straße im Ortsteil Mater-
born  
BPL Nr. 1-315-0 für den Bereich Siegertstraße/ Sackstraße/ Trift-
straße 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 20.02.2018, Az: 61.1/Ro 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 

(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die Aufstellung der beiden Bebauungspläne der Stadt Kleve be-

stehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet 

meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Ei-

gentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 

nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-
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ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zu beteiligen.  

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 
 
Zu  BPL Nr. 4-025-4 Delfter Str.: 

Auf Grundlage der vorliegenden Planunterlagen ergab die Prüfung der 

Belange im Zuständigkeitsbereich des Dezernats 53 der Bezirksregie-

rung Düsseldorf, dass gegen das oben genannte Planvorhaben aus 

Sicht der passiv-planerischen Störfallvorsorge keine Bedenken beste-

hen. 

Mit den textlichen Festsetzungen wurde die Ansiedlung von Betriebsbe-
reichen i.S.v. §3 Abs. 5a BImSchG im gesamten Plangebiet ausge-
schlossen 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

 Ansprechpartner: 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
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gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-

prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 

oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 

können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf




 

 

 

 

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

 Infra I 3 – 45-60-00 / ohne 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019 Bonn   Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

Postfach 29 63, 53019 Bonn 
Telefon: +49 (0)228 5504 - 5293 
Telefax: +49 (0)228 5504 - 5763 

Bw: 3402 - 5293 
BAIUDBwTOEB@bundeswehr.org 

 

   

  
Stadt Kleve 
Planen und Bauen 
Landwehr 4-6 
47533 Kleve  
 

  

 

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn, 

Infra I 3 – 45-60-00 / ohne 
  

Herr Laute 20. Februar 2018 

 
 BETREFF BBP - Bebauungsplan  „BBP Nr. 4-025-4 / BBP Nr. 1-315-0“; 

hier: Stellungnahme der Bundeswehr 
 

 BEZUG. Ihr Schreiben vom 16. Februar 2018   Ihr Zeichen:       

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage folgen-

de Stellungnahme ab: 

 

Gegen die im Betreff genannte Maßnahme hat die Bundeswehr keine Bedenken bzw.  

keine Einwände.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Laute 



ReReReRe::::    Beteiligung der Stadt KleveBeteiligung der Stadt KleveBeteiligung der Stadt KleveBeteiligung der Stadt Kleve
SchulfondsSchulfondsSchulfondsSchulfonds         An: Meike.Rohwer 20.02.2018 08:50

Sehr geehrte Frau Rohwer,

Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind nicht betroffen !

 

Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

Müller

Geschäftsführer

 

50606 Köln

Tel: 0221/ 1642-2277

Fax:                   -2288

 
Von: Meike.Rohwer@kleve.de [mailto:Meike.Rohwer@kleve.de] 

Gesendet: Dienstag, 20. Februar 2018 07:46

An: angela.kunze@blb.nrw.de; bauleitplanungen@brd.nrw.de; 

nordendorf@bistum-muenster.de; VA-TOEB.Dortmund@bundesimmobilien.de; 

Deichschau.Rindern@t-online.de; rechner@deichschau-dueffelt.de; info@dvxk.de; 

d-verbandkle@web.de; dbsimm-kln-baurecht@deutschebahn.com; WilleM@eba.bund.de; 

Schulfonds <Schulfonds@Erzbistum-Koeln.de>; poststelle@gd.nrw.de; 

claudia.schulte-urlitzki@hwk-duesseldorf.de; plan3.as-wes@strassen.nrw.de; 

heinrich.schnetger@lwk.nrw.de; andreas.stuermer@lvr.de; kraemer@niederrhein.ihk.de; 

niederrhein@wald-und-holz.nrw.de; ralf.ketz@stadtwerke-kleve.de; 

wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de; andreas.hermsen@kranenburg.de; 

regionalplanung@stadt-emmerich.de; Martin.Verhoeven@kleve.de; Knoor@euregio.org; 

Pti-duisburg-pb-l-3@telekom.de

Betreff: Beteiligung der Stadt Kleve 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 4-025-4 für den Bereich Delfter Straße im 
Ortsteil Materborn liegt in der Zeit vom 20.02.2018 bis 25.3.2018 einschließlich im 
Rathaus, Minoritenplatz 1, 47533 Kleve, Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer 
3.29 während der Besuchszeiten öffentlich aus. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplans haben zur frühzeitigen Beteiligung nicht geändert. 

Der Entwurf des oben aufgeführten Bebauungsplans Nr. 1-315-0 für den Bereich 
Siegertstraße/ Sackstraße/ Triftstraße liegt in der Zeit vom 20.02.2018 bis 09.3.2018 
einschließlich im Rathaus, Minoritenplatz 1, 47533 Kleve, Fachbereich Planen und 
Bauen, Zimmer 3.29 während der Besuchszeiten öffentlich aus. Die überbaubare 
Grundstücksfläche wurde reduziert und die Erschließung herausgenommen. 

In diesem Schreiben finden Sie einen weblink, der Sie zu der Ausfertigung des 
Bebauungsplanentwurfs, der Begründung, des Umweltberichts sowie der 
dazugehörigen Gutachten bringen wird. 



Link: https://www.kleve.de/de/inhalt/bauen-und-wohnen/ 

Für die Beteiligungen wird Ihnen hiermit gemäß § 4 (1) BauGB die Gelegenheit 
gegeben, bis zum 09.03.2018 bzw. 25.03.2018 eine Stellungnahme zu dem 
beigefügten Planentwurf inklusive Begründung abzugeben. Sollte ich keine 
Mitteilung erhalten gehe ich davon aus, dass von Ihnen wahrzunehmende 
öffentliche Belange nicht berührt werden. 

Im Auftrag 

Rohwer 
Freundliche Grüße
Im Auftrag 

Meike Rohwer

Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin
Fachbereich Planen und Bauen 

Abt. Stadtplanung 

Minoritenplatz 1 
Raum 3.25
47533 Kleve

Fon +49 - (0) 28 21 - 84-264
Fax +49 - (0) 28 21 - 84-414
meike.rohwer@kleve.de
www.kleve.de







BPLBPLBPLBPL    1-315-01-315-01-315-01-315-0    SiegstraßeSiegstraßeSiegstraßeSiegstraße////SackstraßeSackstraßeSackstraßeSackstraße ////TriftstraßeTriftstraßeTriftstraßeTriftstraße
LudgerLudgerLudgerLudger....IgelIgelIgelIgel        An: meike.rohwer 23.02.2018 10:35

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Planung nicht negativ 
berührt. Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen.
Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus 
diesen Planungen Ansprüche auf aktiven und /oder passiven Lärmschutz geltend 
gemacht werden. Für Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-Reflexion 
hin.
 
Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig.
 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
i.A. 
 
Ludger Igel 
 
Landesbetrieb Straßenbau.NRW.
Regionalniederlassung Niederrhein
Außenstelle Wesel
Abteilung 4 Planungen Dritter
 
fon:  0281/108-327
fax: 0281/108-255
e-mail: ludger.igel@strassen.nrw.de
 










